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Schreiben an RA Roland Obst und RA Eric Schuh 
 
 
RAe Obst, Schuh & Hipp 
Herrn RA Roland Obst 
Herrn RA Eric Schuh 
Bachstraße 14-16 
69121 Heidelberg 

16.01.2023 
 
Sehr geehrter Herr Obst 
Sehr geehrter Herr Schuh 
 
Die beiden Schreiben vom 26.04.2022 (siehe unten Seite 3) und vom 31.05.2022 (siehe Seite 4) 
mit dem Briefkopf "Obst, Schuh & Hipp" sind in Wir-Form verfasst ("zeigen wir an, dass wir die 
Kläger vertreten", "wir werden die Klage" (siehe Seite 3), "nicht mehr von uns vertreten" (Seite 4), 
weshalb alle drei (Obst+Schuh+Hipp) für die in den beiden Schreiben enthaltenen Lügen haften, 
an denen sie zwecks Übertölpelung der Richterin Schmidt seit April 2022 bis heute festhalten. 
 
Wenn der Lügner Krystian Hipp seinen zwei Kollegen Obst und Schuh die beiden Schreiben 
verheimlicht haben sollte, wenn also die Wörter "wir" und "uns" nur Lügen des Lügners Hipp sind, 
dann müssen die zwei Anwälte Obst und Schuh der Amtsrichterin Schmidt unverzüglich erklären, 
dass sie sich von den beiden Schreiben des Lügners Krystian Hipp ausdrücklich distanzieren. 
 
Wenn sich die zwei Anwälte nicht unverzüglich und ausdrücklich von den beiden Schreiben vom 
26.04.2022 und 31.05.2022 distanzieren, wird sich die Beschwerde bei der Rechtsanwaltskammer 
(vgl. http://www.chillingeffect.de/matyschok.pdf und http://www.chillingeffect.de/abele.pdf) und das 
Verfahren vor dem Anwaltsgericht gegen alle drei Anwälte Obst, Schuh und Hipp richten müssen. 
 
Damit die zwei Anwälte der RAK nicht erklären, sie hätten die beiden Schreiben niemals gesehen, 
erhalten sie Kopien dieser beiden Schreiben. Wenn sich die zwei Anwälte dann immer noch nicht 
von den beiden Schreiben distanzieren, dann haften alle drei Anwälte als alle drei Lügner wie folgt: 
 
Das Schreiben vom 26.04.2022 an das Gericht und an die Richterin Schmidt beginnt mit der Lüge 
"zeigen wir an, dass wir die Kläger vertreten", denn die drei vollmachtlosen Lügner haben mangels 
Vertretungsvollmacht (vgl. http://www.chillingeffect.de/hipp.pdf) die Kläger niemals vertreten. 
 
Der Satz "Das Vorliegen entsprechender Vollmacht wird anwaltlich versichert" ist eine vorsätzlich 
falsche anwaltliche Versicherung, die gemäß BGH XII ZB 463/16 das gleiche Unrecht darstellt wie 
eine vorsätzlich falsche eidesstattliche Versicherung (vgl. http://www.chillingeffect.de/hipp2.pdf). 
 
Zwecks Beihilfe zur Falschversicherung sind StA Martin Henzler und StA Vanessa Abele bereit, 
vor dem Anwaltsgericht den bewusst-gewollten Meineid zu schwören, dass die Falschversicherung 
"Das Vorliegen entsprechender Vollmacht wird anwaltlich versichert" der Wahrheit entspricht. 
 
Der Satz in dem Schreiben vom 26.04.2022 "Wir werden die Klage abschließend begründen und 
dem Gericht auch die Beweismittel zur Verfügung stellen" ist eine weitere Lüge der drei Lügner, 
denn sie haben niemals eine Klage und niemals eine Begründung bei dem Gericht eingereicht, 
und sie haben auch niemals dem Gericht irgendein Beweismittel zur Verfügung gestellt. 
 
 

http://www.chillingeffect.de/matyschok.pdf
http://www.chillingeffect.de/abele.pdf
http://www.chillingeffect.de/hipp.pdf
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Wenn diese drei vollmachtlosen Anwälte Obst, Schuh und Hipp eine Klage eingereicht hätten, 
dann hätte Richterin Schmidt die Klage dieser drei Anwälte sofort als unzulässig abweisen müssen 
(vgl. http://www.chillingeffect.de/hipp.pdf). Wir hätten zwangsläufig den Prozess verloren, den wir 
ohne jegliche anwaltliche Vertretung gewonnen haben (siehe unten Seite 7: Anerkenntnisurteil). 
 
Auch der Antrag im Schreiben vom 26.04.2022 "Es wird beantragt, den Streitwert festzusetzen" 
war unzulässig, weil vollmachtlose Anwälte überhaupt keine wirksamen Anträge stellen können. 
 
Insgesamt kann man feststellen, dass das Schreiben vom 26.04.2022 der vollmachtlosen Anwälte 
Obst, Schuh und Hipp eine bewusste anwaltliche Falschversicherung und bewusste Lügen enthält, 
wofür die drei Lügner jedoch Rechtsanwaltskosten in Höhe von rund 1000 € fordern (siehe unten). 
 
Auch das Schreiben vom 31.05.2022 (siehe Seite 4) mit dem Satz "wird mitgeteilt, dass die Kläger 
nicht mehr von uns vertreten werden", ist eine Lüge, denn die drei Lügner Obst, Schuh und Hipp 
hatten niemals eine Vertretungsvollmacht und konnten deshalb die Kläger niemals vertreten. 
 
Wenn die drei Rechtsanwälte Obst, Schuh und Hipp keine Lügner wären, dann hätten sie nicht seit 
April 2022 bis heute an ihren Lügen festgehalten, sondern der Richterin Schmidt gestanden: 
 

"Wir legen das Geständnis ab, dass wir die Kläger niemals vertreten haben." 
 
Die drei Falschversicherer und Lügner Obst, Schuh und Hipp haben mit ihren beiden Schreiben 
vom 26.04.2022 und 31.05.2022 die Amtsrichterin Schmidt übertölpelt. Die übertölpelte Richterin, 
die wochenlang die vollmachtlosen Anwälte im Rubrum aufführte, stellte erst am 25.05.2022 fest: 
"Das Rubrum ist dahingehend abzuändern, dass die Kläger nicht anwaltlich vertreten sind" 
(siehe Seite 5), woraufhin die drei Lügner am 31.05.2022 mittels neuer Lüge erklärten, dass die 
Kläger "nicht mehr von uns vertreten werden", denn die drei Lügner sind bis heute nicht bereit, 
der Richterin zu erklären, dass die Versicherung "Das Vorliegen entsprechender Vollmacht wird 
anwaltlich versichert" nicht der Wahrheit entspricht, genauso wie auch StA Henzler und StA Abele 
nicht bereit sind zu erklären, dass die Versicherung "Das Vorliegen entsprechender Vollmacht wird 
anwaltlich versichert" nicht der Wahrheit entspricht (vgl. http://www.chillingeffect.de/henzler.pdf). 
 
Während der gegnerische Anwalt eine Originalvollmacht vorlegen konnte (siehe unten Seite 6), 
können die drei Lügner Obst, Schuh und Hipp statt einer "entsprechend vorliegenden Vollmacht" 
der Anwaltskammer nur ein Stück Klopapier vorlegen, womit sie sich den Hintern abgeputzt haben. 
 
Die drei vollmachtlosen Lügner Obst, Schuh und Hipp verlangen für die aus Lügen bestehenden 
zwei Schreiben vom 26.04.2022 und 31.05.2022 Rechtsanwaltskosten in Höhe von rund 1000 €, 
obwohl Rechtspflegerin Kreß in ihrem KFB am 24.08.2022 festgestellt hat (siehe unten Seite 8): 
 
"Rechtsanwaltskosten konnten im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden, da 
die Richterin [Schmidt] mit Verfügung vom 25.05.2022 festgestellt hat, dass die Klägerseite nicht 
anwaltlich vertreten ist und außerdem die Klägerseite die Vollmachtserteilung bestritten hat." 
 
Man darf gespannt sein, wie die Rechtsanwaltskammer in Karlsruhe und dann das Anwaltsgericht 
das gegen Standesrecht verstoßende Verhalten der drei Lügner Obst, Schuh und Hipp beurteilt, 
denn § 43a III BRAO verbietet Rechtsanwälten die "bewusste Verbreitung von Unwahrheiten". 
(vgl. http://www.chillingeffect.de/matyschok.pdf, Seite 2: "Verbot der Lüge".) 
 
 

http://www.chillingeffect.de/hipp.pdf
http://www.chillingeffect.de/henzler.pdf
http://www.chillingeffect.de/matyschok.pdf


 

Seite 3 

 



 

Seite 4 

 



 

Seite 5 

 



 

Seite 6 

 



 

Seite 7 

 



 

Seite 8 

 



 

Seite 9 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


